
3. Beiblatt :Beiblatt zur Parla.nentskorrespondenzo 50 März 1951. 

Dia ßßba.rung der Wohnha.us-Vliecleraufbau~ei träcr.e. 

A !l fra ß e b e a. n t w 0 r 11 u n f}. 

Bezugnehmend auf die Antrage der Abg~M are h n e r und Genossen, be­

treffend die Gebarunc; der Wohnhaus-Wiederaufbaubeiträge, teilt Bundesminister 

für Finanzen Dr.M arg a. r e t h a folgendes 'nut: 

An Fondsbeiträgen für Wohnungen ~nd Geschäftsräum~für Grundstücke sowie 

für Bypothekarforderungen sind bis 3l.Jänner 1951 rund 13 Millionen SchillinG 

eingezahlt worden. 
~; 

Das Zurückbleiben der tatsächlichen EingänGe lUnter dem veranschlagten Auf-

kommen 1st vor allem darauf zurüCkzuführen, da.ss viele 13ei tragspflichtige ,luroh 

die unklaren Bestimmungen des Gesetzes in der bisherigen Fassunain der Lage 

waren, die Beitr~sentriehtung bis zum Abschluss der Verhandlungen über eine 

Novellierung des Gosetzes hinauszuziehen. Viele Bei:tragspflichtiGo begnügten 

sich mit der MitteilunG, dass ihre Wohnhäuser Kriegsschädenaufwiesen und daher 

gemäss § 2 lit.c des Gesetzes in der bisherieen Fassung auch den Bestimmungen 

über die Beitragspf"licht nicht unterliegenIl Eine bescheidmässige Ablehnung diE;}­

ser vom Gesetzgeber nicht gewollten, im Wortlaut des Gesetzes aber begr..inc1.eten 

AusleßUng hätte nach ttberprüfung jedes einzelnen Fallas- die Erklärungen lr:.ßcn 

erst am 15.0ktober vor - eine Unzahl von Rechtsmittelverfahren ausgelöst; es 

erschien daher aus Gründen der Verwaltungsersparnis zweQkmässig, die Klärung 

dieser strittigen Frage einer NeureCGlung dt~ch die Novelle vorzubehalten, zu­

mal die Verhandlungen über die Novelle schon iu November begonnen hatten. Diese 

F'r~ge wurde durch die Nmvelle auch tatsächlich geklärt, doch Wird von einer 

Nachforderung der bis zum 3l.Dezember 1950 fälligen Beiträge in den Fällen, 

wO da.durch eine Mietzinsnachzahlungausgelöst würde, abgesehen werden müsson" 

In diesem. Zus~8nhang muss auch festgehnJ.ton werden, dass die meisten 

"Grossha.usbesitzßl''', wie die Bau- und Siedlunesgonossenschaften, die Gemeinde 

Wien u.o.. ihrer Verpflichtung zur Erklärung und Entriohtung 4e1' Beiträge bisher 

nicht nachgekommen sind, sondern unter Hinweis auf die damit ver~dene ver­

waltungsmässige Belastung zunächst eine Fristerstreckung für die Abgabe der 

Erklärung und eine Stundung der Bei träge erwirkt ha.ben und nunmehr na.ch Er­

scheinen der Novelle neuerlich um Stundung bis 30vJuni 1951 angesucht haben. 
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Die Entrichtune der ~eiträge für Hypothekarforderungen musste bei den 

grossen Kredi tinstitutl;'ln ebenfa.lls gestund~ W'erden, weil die rechtzei t1ge 

Feststellung aller für die Beitre.gspflicht Il8ssgebenden Umstände (Einheitswert. 

Kriegsbeschädigung, Wiederherstellung oto.) infolge der zeitraubenden Rück­

fragen bei den Hypothekarsohuldnern und ihrer mangelnden Bereitscha.ft zur 

Auskunftserteilung arbeitstechnisoh nioht näglioh war. 

Naoh der Novelle werden zwar ~eiträge für Wohn- und Gesohäftsräume, die 

hinsi~htlich der Mietzinsbildung dem Mietengesetz nioht unterliegen, nicht mehr 

zu entrichten sein, hingegen werden aber alle deu Mietengesetz unterliegen~en 

Wohnungen und Geschäftsräume einen Beitragsgecenstand bilden, während sie bisher 

nur dann die Beitragspflioht begründeten, wenn sie sich in Wohnhäusern befanden. 

Es kann erwartet werden, dass das Aufkommen bis 15.April 1951 ansteigen wird. 

weil a.f Grund der W~hnha.us-Wiederaufbaugesetznovelle 1950 alle bisber ge­

stundeten Beiträge bis 15.April 1951 entrichtet werden müssen und weil die 

vollständige Erfassung aller beitragspfliohtigen Objokte durch ihre klare 

Abgrenzung auf Grund der Bestimmungen des Bew~rtunßsßesetzes laicht und rasoh 

durchgeführt werden kann. 

-.-.-fl.-.-
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